
Bundesverfassungsgericht· Schlossbezirk 3·76131 Karlsruhe 

Herrn 

586 Iserlohn 

fit Bundesverfassungsgericht 

Erster Senat 
Geschäftsstelle 
Tel.: +49721/9101- 364 
Fax: +49721/9101- 382 

Aktenzeichen: 1 BvR 627/25 (bitte angeben) 
Ihr Zeichen: 
Datum: 08.04.2025 

Ihre Schreiben vom 16. Februar 2025 ff. (bisheriges Aktenzeichen: AR 1023/25) 

Sehr geehrter Herr 

Ihre Schreiben vom 16.02.2025 ff. (bisheriges Aktenzeichen: AR 1023/25) sind nunmehr in das 
Verfahrensregister unter dem Aktenzeichen 

1 BvR627/25 

eingetragen und der zuständigen Richterkammer zur Entscheidung vorgelegt worden. 

Bei weiterem Schriftverkehr wird um Angabe des neuen Aktenzeichens gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Uhr 
Amtsinspektorin 

- Dieses Schreiben wurde mit Hilfe der Informationstechnik gefertigt und ist ohne Unterschrift gültig-

AnLage 
Merkblatt 

Hinweis: Unsere Hinweise zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie auf unse-
rer Internetseite www.bundesverfassungsgericht.de unter dem Menüpunkt Datenschutz. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
diese Informationen in Papierform zu. 



Bundesverfassungsgericht· Schlossbezirk 3· 76131 Karlsruhe - Bundesverfassungsgericht 

Merkblatt über die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgeri~ht 

I. Allgemeines. 
Jedermann kann Verfassungsbeschwerde mit der Behauptung erheben, durch die öffentliche GewaLt in einem sei-
ner Grundrechte oder in einem seiner in Art. 20 Abs. 4,33,38, 101, 103, 104 GG enthaLtenen Rechte verLetzt zu sein 
(Art. 94 Abs. 1 Nr. 4 a GG). 

Das Bundesverfassungsgericht kann die Verfassungswidrigkeit eines Aktes der öffentlichen Gewalt feststellen, ein _ 
Gesetz für nichtig erkLären oder eine verfassungswidrige Entscheidung aufheben und die Sache an ein zuständiges 
Gericht zurückverweisen. 

Andere Entscheidungen kann das Bundesverfassungsgericht auf eine Verfassungsbeschwerde hin nicht treffen. Es 
kann z.B. weder Schadensersatz zuerkennen noch Maßnahmen der StrafverfoLgung einLeiten. Grundsätzlich gibt es 
auch keinen mitderVerfassungsbeschwerde verfolgbaren Anspruch auf ein bestimmtes Handeln des Gesetzgebers. 

Verfassungsbeschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen führen nicht zur Überprüfung im vollen Umfang, son-
dern nur zur Nachprüfung auf verfassungsrechtliche Verstöße. Selbst wenn die Gestaltung des Verfahrens, die Fest-

. stellung und Würdigung des Sachverhalts, die AUSlegung eines Gesetzes oder seine Anwendung auf den einzeLnen 
Fall Fehler aufweisen sollten, bedeutet dies für sich allein nicht schon eine Grundrechtsverletzung. 

11. Form und Inhalt der Verfassungsbeschwerde 
Die Verfassungsbeschwerde ist schriftl,ich in deutscher Sprache einzureichen und zu begründen (§ 23 Abs. 1, § 92 
BVerfGG). Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen sowie sonstige Schriftsätz~ und deren Anlagen kön-
nen nach Maßgabe des § 23a BVerfGG aLs elektronische Dokumente beim Bundesverfassungsgericht eingereicht 
werden. Eine Einreichung per E-Mail ist weiterhin nicht zulässig. Weitere Hinweise zu den technischen Anforderun-
gen finden Sie auf der Webseite des Gerichts (www.bundesverfassungsgericht.de). 

Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen sowie sonstige Schriftsätze und deren Anlagen, die durch einen 
Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von 
ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektroni-
sche Dokumente zu übermitteln (§ 23c BVerfGG). 

Die Begründung muss mindestens foLgende Angaben enthalten: 

1. Der Hoheitsakt (gerichtliche Entscheidung, Verwaltungsakt, Gesetz), gegen den sich die Verfassungsbeschwerde 
richtet, muss genau bezeichnet werden (bei gerichtliChen EntSCheidungen und Verwaltungsakten sollen Datum,' 
Aktenzeichen und Tag derVerkündung bzw. des Zugangs angegeben werden). 

2. Das Grundrecht oder grundrechtsgleiche Recht, das durch den angegriffenen Hoheitsakt verletzt sein ~oll, muss 
benannt oder jedenfalls seinem Rechtsinhalt nach bezeichnet werden. 



3. Es ist darzulegen, worin im Einzelnen die Grundrechtsverletzung erblickt wird. Hierzu sind a ch die mit der Ver-
fassungsbeschwerde angegriffenen Gerichtsentscheidungen (einschließlich in Bezug genomm ner Schreiben), Be-
scheide usw. vorzulegen. Zumindest muss ihr Inhalt einschließlich der Begründung.aus der B schwerdeschrift er-
sichtlich sein. Ein Verweis auf"eigene Schriftsätze aus anderen Verfahren oder weitere Unterlag n genügt nicht. 

4. Neben den angegriffenen Entscheidungen müssen auch sonstige· Unterlagen aus dem Aus angsverfahren (z.B. 
einschlägige Schriftsätze, Anhörungsprotokolle, Gutachten) vorgelegt (wie unter 3.) oder inh ltlich wiedergege-
ben w~rden, ohne deren Kenntnis nicht beurteilt werden kann, ob die in der Verfassungsbes hwerde erhobenen 
Rügen berechtigt sind. 

s. Richtet sich 'die Verfassungsbeschwerde gegen behördliche und/oder gerichtliche Entschei ungen, so muss aus 
der Begründung auch ersichtlich sein, dass alle Rechtsbehelfe, Anträge und Rügen im Verfahren vor den Fachgerich-
ten genutzt worden sind, um die Abwehr des behaupteten Grundrechtsverstoßes zu erreichen. azu müssen die im 
fachgerichtlichen Verfahren gestellten Anträge und sonstigen Schriftsätze beigefügt (wie unt r 3.) oder inhaltlich' 
wiedergegeben werden. 

6. Beim· Bundesverfassungsgericht eingereichte Schriftsätze und sonstige Unterlagen werden Bestandteil der Ge-
richtsakten und daher grundsätzlich nichtzurückgesandt. Schicken Sie daher bitte nur Schrifts· tze und Kopien, die 
bei den Akten verbleiben können. Weiterhin wird gebeten, unaufgefordert keine Doppel von chriftsätzen einzu-
reichen. 

111. Weitere' Zulässigkeitsvoraussetzungen 

1. Beschwerdefrist 
Die verfassungsbeschwerqe gegen Entscheidungen der Gerichte und Behörden ist nur innerh lb eines Monats zu-
lässig (§ 93 Abs.l Satz 1 BVerfGG).Auch die vollständige Begründung muss innerhalb dieser Fris eingereichtwerden 
(§ 93 Abs.l Satz 1 BVerfGG). Werden Informationen, die zu den Mindestanforderungen an die egründung derVer-
fassungsbeschwerde (s. oben 11.) gehören, erst nach Fristablauf unterbreitet, so bleibt die Verf ssungsbeschwerde 

. unzulässig. Eine Verlängerung der Frist durch das Gericht ist ausgeschlossen. 

Wenn die Frist ohne Verschulden nicht eingehalten werden konnte, so kann binnen zwei Woch n nac!1 Wegfall des 
Hindernisses Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und die Verfassullgsbes~hwe e nachgeholt wer-
den. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind glaubhaft zu machen. Das Verschulden d s Bevollmächtigten 
steht dem Verschulden eines Beschwerdeführers gleich (§ 93 Abs. 2 BVerfGG). 

2. Erschöpfung des Rechtswegs 

a) Allgemeines 
Die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts ist grundsätzlich nur und erst dann zulässig, we n zuvor der Rechts-
weg erschöpft und darüber hinaus alle zurVerfügung stehenden weiteren Möglichkeiten ergri en worden sind, um 
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eine Korrektur der geltend gemachten Verfassungsverletzung zu erreichen oder diese zu verhindern. Die Verfas-
sungsbeschwerde ist unzulässig, wenn und soweit eine anderweitige Möglichkeit besteht oder bestand, die Grund-' 
rechtsverletzung zu beseitigen oder ohne Inanspruchnahme des Bundesverfassungsgerichts im praktischen Ergeb-
nis dasselbe zu erreichen. 

Vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde müssen daher alle verfügbaren Rechtsbehelfe (z.B. Berufung, Revision, 
Beschwerde, Nichtzulassungsbeschwerde) genutzt worden sein. Die Erhebung einer Verfassungsbeschwerde zum· 

. landesverfassungsgericht wird jedoch nicht vorausgesetzt. Zu den Möglichkeiten, den geltend gemachten Grund-
rechtsverstoß schon im Verfahren vor deJ1_ Fachgerichten abzuwehren, gehören insbesondere auch die ausrei-

-- ---- -.- -. - - - - --- - - ---- ---..:...- --- -~, ----~ -- -

chende Darstellung des relevanten Sachverhalts, geeignete Beweisanträge, Wiedereinsetzungsanträge bei unver-
schuldeter Fristversäumung. 

b) Besonderheiten bei Gehörsrügen 

Wird die eigenständige und neue Verletzung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) durch eine letztinstanzliehe 
gerichtliche Entscheidung gerügt, so ist die Verfassungsbeschwerde nur zulässig, wenn zuvorversuchtwurde, durch 
Einlegung einer Anhörungsrüge (insbesondere § 321a ZPO, § 152a VwGO, § 178a SGG, § 78a ÄrbGG, § 44 FamFG, 
§ 133a FGO, §§ 33a, 356a StPO) bei dem zuständigen Facngericht Abhilfe zu erreichen. Die unterlassene Einlegung 
einer nicht offensichtlich aussichtslosen Anhörungsrüge kann zur Unzulässigkeit derVerfassungsbeschwerde nicht 
nur in Bezug auf die behauptete Gehörsverletzung, sondern auch hinsichtlich sonstiger Rügen führer), soweit diesen 
durch die Anhörungsrüge hätte abgeholfen werden können. Hingegen ist die Einlegung einer offensichtlich aus-
sichtslosen Anhörungsrüge für den Beginn der Frist zur Erhebung derVerfassungsbeschwerde nicht maßgeblich. Bei 
Zweifeln über die Erforderlichkeit und die Erfolgsaussichten einer Anhörungsrüge steht es einem Beschwerdeführer 
offen, zur Fristwahrungzeitg[eich mitder Anhörungsrüge beim FachgerichtVerfassungsbeschwerde zu erheben. 

c) Rechtssatzverfassungsbeschwerde 

Gesetze, Rechtsverordnungen oder Satzungen können mit derVerfassungsbeschwerde nur ausnahmsweise unmit-
telbar angegriffen werden, und zwar dann, wenn sie die Betroffenen selbst, gegenwärtig und unmittelbar be'-
schweren. Die Verfassungsbeschwerde muss in diesem Fall binnen eines Jahres seit dem Inkrafttreten der Rechts-
vorschrift erhoben werden (§ 93 Abs. 3 BVerfGG). 

In der Regel bedürfen Rechtsvors(hriften jedoch des Vollzuges, d,h. der Anwendung im einzelnen Fall durch eine 
, . 

behördliche oder gerichtliche Entscheidung, gegen die Betroffene den Rechtsweg vor den zuständigen Gerichten 
erschöpfen müssen. In aller Regel ist die Verfassungsbeschwerde daher in solchen Fällen erst nach der Entscheidung 
des letztinstanzlichen Gerichts zulässig (§ 90 Abs. 2 BVerfGG)~ 

IV. ' Vertretung 
DieVerfassungsbeschwerde kann von den Betroffenen selbst erhoben werden. Die Beteiligten können sich injeder 
lage des Verfahrens durch einen Rechtsanwalt oder durch einen Rechtslehrer an einer staatlichen oderstaatlich 
anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkom-

, ' 
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mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richter mt besitzt, als Be-
voLLmächtigten vertreten Lassen (§ 22 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Eine andere 'Person lässt das Bundes erfassungsgericht 
als Beistand nur dann zu, wenn es dies ausnahmsweise für sachdienlich hält (§ 22 Abs. 1 Satz 4 VerfGG). Die VoLL-' 

, . 

macht ist schriftlich zu erteilen und muss sich ausdrücklich auf das. Verfahren vor dem Bundes erfassungsgericht 
beziehen (§ 22Abs. 2 BVerfGG) und die mitderVerfassungsbeschwerde angegriffenen Hoheitsa e konkret bezeich-
nen. 

V. Annahmeverfahren 
Die Vertassungsbeschwerde bedarf der Annahme zur Entscheidung (§ 93a Abs. 1 BVerfGG). 

Sie ist zur Entscheidung anzunehmen, soweit ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeut ng zukommt. Eine . . 
Verfassungsbeschwerde ha~ regeLmäßig keine grundsätzliche verfassu.ngsrechtliche Bedeutun , wenn die von ihr 
aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen in 'der Rechtserechung des Bundesverfassungs erichts bereits ge-
kLärt sind. Sie istferner anzunehmen, wenn es zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 BVerfGG gena nten Rechte ange-
zeigt ist; dies kann auch der Fall se in, wenn dem Beschwerdeführer durch die Versagung der Ents heidung zu r Sache 
ein besonders schwerer Nachteil entsteht (§ 93a Abs. 2 BVerfGG). 

Die Ablehnung der Annahme der Verfassungsbeschwerde kann durch einstimmigen BeschLuss er aus drei Richte-
rinnen und Richtern bestehenden Kammer erfolgen. Der BeschLuss bedarf keiner Begründung u d ist nicht anfecht-
bar (§ 9~d Abs. 1 BVerfGG). 

VI. . Gerichtskosten 
Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist kostenfrei. Das Bundesverfassungsgericht ann jedoch einem 
Beschwerdeführer oder einem Bevollmächtigten eine Gebühr bis zu 2.600 Euro auferLegen, enn die Einlegung 
derVerfassungsbeschwerde einen Missbrauch darstellt (§ 34Abs. 2 BVerfGG). 

VII. Rücknahme von Anträgen 
Bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist grundsätzlich die Rücknahme einerVerf ssungsbeschwerde 
insgesamt oder einzelner Rügen sowie die Rücknahme eines Antrags auf Erlass einer einstwei gen Anordnung je-
derzeit möglich. Eine Gebühr (vgl. VI) wird in diesem FaLL nicht erhoben. 

VIII. Allgemeines Register (A~l 
Eingaben, mit denen der Absender weder einen bestimmten Antrag verfoLgt noch ein Anliege. geLtend macht, für 
das eine Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts besteht, werden im Allgemeinen Regist erfasst und als Jus-
tizverwaltungsangelegenheit bearbeitet. 

Im Allgemeinen Register können auch Verfassungsbeschwerden registriert werden, bei ~ene eine Annahme 'zur 
Entscheidung (§ 93a BVerfGG) nicht in Betracht kommt, weil sie offensichtlich unzulässig sind 0 er unter Berücksich-
tigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts offensichtlich keinen ErfoLg haben önnen (s. oben V.). 
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Wird nach Unterrichtung über die Rechtslage eine richterliche Entscheidung verlangt, so wird die Verfassungsbe-
schwerde in das Verfahrensregister übertragen und weiterbehandelt (§ 64 Abs. 2 GOBVerfG). 

GG = Grundgesetz tür die BundesrepubLik Deutschland in der im BundesgesetzblattTeil 111, Gliederungs-

nummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2024 (BGBl20241 Nr. 439) geändert worden ist. 

BVerfGG 

GOBVerfG 

Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Au'gust 1993 (BG-Bl 
15.1473), das'zuletztdurch Artikel 1 des Gesetzes vom.20. Dezember 2024(BGBl20241 Nr. 440)ge-
ändertwordenist. - - --- ---

Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. November 2014.(BGBl201SI 5. 286). 
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